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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.03.1993

Norm

ZPO §502 I2

ZPO §508a

Rechtssatz

Wurde in einer Entscheidung der dem Gericht eingeräumte Wertungsspielraum bei der Auslegung von bestimmten

Begri7en nicht verlassen, so kann diese Entscheidung vom Obersten Gerichtshof nicht überprüft werden (hier:

Auslegung von Begriffen wie "rücksichtslos", "anstößig" oder "grob ungehörig".

Entscheidungstexte

5 Ob 1011/93

Entscheidungstext OGH 23.03.1993 5 Ob 1011/93
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